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Zugleich Organ für die Dekanntmachungen des Kreisausschnffrs des Oberlaunuskreises.
Nr. 113. Bad Homburgv. d. H., Mittwoch, den 4. Oktober 1916.

Bad Homburg v. d. H., den 25. September 1916.

Musterung
1. Der Lan-dsturmpflichtigen des Jahrgangs 1898 (d. h.

der in der Zeit vom 1. 1. 1898 — 31. 12. 1898 Ge¬
borenen .)

2. Der am 8. September 1870 und später geborenen Wehr¬
pflichtigen, ehemaligen dauernd Untauglichen , soweit
bisher noch nicht gemustert,

3. Der wegen körperlicher Fehler zeitig zurückgestellten
Landsturmpflichtigen des Jahrganges 1897, der Mili¬
tärpflichtigen des Jahrgangs 1866 und älterer Jahr¬
gänge

findet in folgender Weise statt:
Am Donnerstag , den 5. Oktober 1916

für Körnigstem, Altenhain , Bommersheim , Ehlhalten,
Eppenhain , Eppstein , Falkenstein , Fischbach und Ober¬
stedten für sämtliche Mannschaften unter 1, 2 und 3.
. Am Freitag , den 6. Oktobers 1818

für Glashütten .Gonzenheim, Hornau , Kalbach, Kelk¬
heim, Köppern , Mammolshain und Neuenhain für sämt¬
liche Mannschaften unter 1, 2 und 3.

Am Samstag , den 7. Oktober 1916
für Niederhöchstadit, OberhöchstaÄt, Ruppertshain,

-Schloßborn, SchneiAhain, Schönberg, Schmalbach, Seul¬
berg , Stierftadt und Weißkirchen für sämtliche Mann¬
schaften unter 1, 2 und 3.

Am Montag , den 9. Oktober 1916
für Oberursel für sämtliche Mannschaften unter 1, 2

und 3.
Am Dienstag , den 10. Oktobers 1918

für Bad Homburg v. d. Höhe, ahne Kirdorf
• nur die Landsturmpflichtigen des Jahrgangs 1898.

Am Mittwoch, den 11. Oktober 1916
füll Bad Homburg v. d. H. die oben unter 2 und 3 auf-

geführten Mannschaften , für Kirdorf , Cronberg , Fried-
richsdorf und Dornholzhauseu für sämtliche Mannschaften
unter 1, 2 und 3.

Auszüge über die vorzuladenden Landsturmpflichtigen
werden den Gemeindebehörden K. H. übersandt.

Das Musterung,sgefchäft wird in Bad Homburg v. d. H.,
„Nassauer Hof", Untertor 2, abgehal 'ren und beginnt vor¬
mittags 8.30 Uhr,

Sämtliche Gestellungspflichtige müssen sich eine Stunde
vor Beginn des Geschäfts, also um 7.30 Uhr vormittags im
Hofe des Musterungslokals rein gewaschen und gekleidet
zwecks Verlesung und Ausstellung versammeln.

Anmeldescheine und Musterungsausweise sind mitzu¬
bringen.

Das Mitbringen , von Schirmen, uNd Stöcken, sofern letz¬
tere nicht gebrechlichenPersonen als Stütze dienen , ist un¬
tersagt.

Der Genuß von Alkohol vor der Musterung ist streng
verboten.

Störungen - des Aushehungsgefchästs , sowie der öffent¬
lichen Ruhe und Ordnung in den Heimatorten , auf dem
Matsche und in der Aushebnngsstation sind hei strenger
Strafe verboten.

Die Gemeindevorsteher pp. müssen bei der Musterung
anwesend sein oder sich durch solche Personen vertreten las¬
sen, welchen die Verhältnisse der Gestellungspflichtigen des
betreffenden Ortes bekannt sind.

Vorstehende Bekanntmachung haben die Magistrate und
Gemeindevorsteher in ihren Gemeinden sofort und -wieder¬
holt auf ortsübliche Weife zu veröffentlichen . Die Vor¬
ladung der Gestellungspflichtigen zu den bezeichneten
Terminen ist sofort vorzunehmen . Alle etwa noch zsu kom¬
mende und nachträglich festgesteilte Gestellungspflichtige er¬
suche ich, mit vollständigem National zwecks Ausnahme in
die Liste umgeherd hier anzumelden.

Der! Zivilvorsttzbe der Ersatz-Kommission.
I . B .: v o n B e r n u s.

Bad Homburg v. d. H., den 27. 9. 1916.
Die Magistrate der Städte und die Herren

Bürgermeister der Landgemeinden des Kreises
mache ich wiederholt darauf aufmerksam , daß
gemäß Verfügung vom 27. Juli 1916 — Kreis-
bla tf Nr . 93 — das monatliche Endergebnis der Warenliste
für Web-, Wirk und Strickwaren , an jedem Monatsende,
-in eine Zusammenstellung einzut ragen chnd mich biss zujm
ß. jeden Monafs auf -eiNckm MrzeWevordruck-mitzu teilen
ist. Fehlanzeige erforderlich . Nächster Termin für Sev-
tember daher 2. 10. 1916.

Deir Königliche Laudrnt.
I . V .: S e tze p f a n d t.

Bad Homburg v. d. Höhe, 28. September 1916.
LandwirtschaftlSche Nutzung forstsstrbalischer Flächen

-asuss Anlaß des Krieges. '
Die Königliche Regierung ist ermächtigt morden , die

zur vorübergehenden landwirtschaftlichen Nutzung geeig¬
neten forstfiskalischen Schlag - oder sonstigen zur Aüffoöst-
ung bestimmten und zurzeit ungenutzten Flächen- zur un¬
entgeltlichen landwirtschaftlich -en Nutzung auf die Dauer
voll einem bis zu, drei. Jahren unter der Bedingung aus¬
zug-eben, daß die landwirtschaftliche Bestellung und die
Entnahme der ersten Ernte noch im Jahre 1917 erfolgt.
Anträge sind an die zuständige Königliche Oberförsterei
zu richten.

Die Ortsbehörde ersuche ich um entsprechende Bekannt¬
machung,

Dar Königliche üandyat.
I . V .: v. Bern  u 's.

Berlin W. 9., den 12. September 1916
An die Königliche Regierung in Marienwerder , Potsdam,

Bromb -ertz, Breslau , Magdeburg , Erfurt , Hannover,
Hild-esheim , Arnsberg , Dasiel, Wiesbaden , Coblenz,

Köln-, Trier und Aachen (unmittelbar ).
Roch in höherem Grade als im vergangenen ist es in

diesem Jahre VM Wichtigkeit , -die zu erwartende Eich-,
Buch- und Roßkastamienmast zur Erleichterung der Vieh¬
haltung und zur Milderung des -herrschenden empfindlichen
Mangels an Ool in jeder möglichen Weife auszunutzen.

Die Königliche Regierung wolle der wichtigen Ange¬
legenheit ihre volle Aufmerksamkeit schenken- und sofort
alle zur Erreichung des -gesteckten Zieles erforderlichen
Vorbereitungen - treffen insbesondere die in Frage kom¬
menden Ortsbeamten - mit eingehender Anweisung ver-

i sehen.
Die in meinen- Runderlasien vom 7. August 1915 —

3 5827, IA 3<? 12 541 — und vom 14. September 1915 —
3 6757, IA 3e 13 625 — für das Sammeln »sw. der gen-a-Nn-
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VieH in die mW tr aigendien Vuchenbe!stä.nde und iw egen des
Sam 'rne§ns von BucheckernZ.um Zweck des VerfiLMerns be-
hatte ich mir vor. besondere Bestimmungen , zu treffen.

2. Das Sammeln der Früchte -kann entweder wie im
Borjahre für Rechnung der Verwaltung oder auf Grund
unentgeltlich — unter Umständen ünmitetlbar ocm den,
Wrstern — abzugebender Erlaubnisscheine erfolgen. Letz,
terenfalls kämmen die gesammelten Früchte nach dem Er¬
messen der Königlichen Regierung den Sammlern über¬
lassen oder gegen Zahlung eines aMlgemessenen Sammel¬
lohnes für die Forstverwaltvnlg-gdnz oder teilweise in An¬
spruch genommen werden.

3. Ich ermächtige die Königliche Regierung , auch Eicheln,
Bucheckern. und Roßkastanien. die in der Umgebung der
Staatsforstreviere gesammelt morden sind, namentlich da
für Rechnung der Staatskasse änzukaufen und zur dsm-
nÄhstOen vodschriftsMästigen Verwendung aufzubewahren
wo es an anderen mache gelegenen Abmahmestellen fehlt.

4. Es wird dringend empfohlen, die Bucheckern nicht
ausschließlich durch das mühsame und zeitraubende Aus¬
lesen vom Boden, sondern auch durch das Abklopfen der
Aeste, namentlich vom Randstämmen-, mit umwickelten
Aexten und durch Abschlagen mit Stangen auf unterge¬
breitete Tücher oder auf den vorher van Laub befreiten
nackten Boden zu gewinnen.

Ist die Laubdecke eines Bestandes Mur schwach, so kann
auch in Frage komwen, sie vor dem Abfall der 'Früchte zu-
sam menzukehren und dadurch das spätere Sammeln der
Früchte zu erleichtern.

Endlich kann auch das Zusammenfegen des Laubes mi t
den Bucheckern und nachfolgendes Aussondern der Früchte
durch Werfen und Sieben — hierzu ist ein größeres und
cm feineres Sieb erforderlich, von denen jenes die Bucholst
nebst den feinerenBeimengunIgen durchläh!., dieses die reine
Büchel zurückhält— das Sammelst sehr fördern.

5. Für das Sammeln werden falst nur Frauen ulnd
Kinder in Betracht kommen.

Es steht erfreulicherweise zu erwarten , daß der Herr
Minister der geistlichen und Uuterrichts-Astgelegenheiren
auch in diesem Jahre die Schulkinder zur Teilnahme an
der Sammelarbeit nach Bedarf beurlauben lassen wird.
Weitere besondere Mitteilung hierüber behalte ich mir

Gegebenenfälls wolle die Königliche Regierung von
ticr Verwendung von Schulkindern möglichst ausgedL'hntrn
Gebrauch machen und die Ortsbeamten anweisen, daß sie
sich der samnielnden Zugend während ihres Aufenthalts im
Walde auf das Fürsorglichste annehmen, damit niemand
zu Schaden lammt. ^ „„ , .

6. Die Zahlung des Sammellohnes kann nach Maß oder
nach Gewicht erfolgen. ' . .

Die Preise, zu denen die Eicheln und Roßkastanien, von
der Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte werden
übernommen werden, stehen noch nicht fest. Für Eicheln
nnd Roßkastanien dürften aber mit Sicherheit nicht ge-
rinaere Preise als im Vorjahre,, das find für «lufttrockene
je 100 Kilogramm gezahlt werden. Die lufttrockenen
je 100 Kilogramm gezahlt worden. Die luchttrockenen
Bucheckern werden vom KriegsauMuß für pflanzliche und
tierische Oele und Fei« übernommen, der sich bereit erklärt
hat 60 Mk. für 100 Kilogramm zu zahlen.

Weitere Mitteilungen hierüber behalte, ich mrr vor.
7 Die Sammellöhne sind allen Sammlern , insbeson¬

dere' also auch den Schulkindern. 'gleichmäßig ni solcher
Höhe zu gewähren, daß sie zusammen mit den für Reinigen.
Ablüften. Aufbewahren, Pflege und Verbringen der
Früchte nach der nächsten Bahnstation der Verwaltung
entstehenden weiteren Kosten hinter den l".gesicherten
Höchstpreisen nicht wesentlich zurückbbeiben oder dre,e auch
ganz erreichen.

Weilte  der wasttrageniden Brstiimöe " gelegener Wdnach 'me-
ftelien  erleichtert und der SannmeNuhir mügtiechst eDeudori
alsbald nach der Abnahme gezahlt wird.

Den mit der Auszählung der Sammellohne betrauten
Personen müssen zu dem Zw eck die erforderlichen Bar-
inittel rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.

Ich nehme an . daß mit dem Geschäft des Auszahlens
in der Regel die Vorarbeiter der betreffenden Förster wer¬
den beauftragt werden können.

9. In betreff des Einsammelns von Eicheln durch Fov,i-
beamte für den eigenen wirtschaftlichen Bedarf verbleibt
es bei der Vorschrift meines Runderlässes vom 14. Sep¬
tember 1915— 3 6757, IA 3e 13625 .

Ich hoffe, daß es möglich fein wird, sowohl den betei¬
ligten Beamten als auch den Sammlern seinerzeit einen
Teil des aus den gesammelten Buche ln gewonnenen Oslos
.und Oelkuchens zu überweisen. Die Entscheidung hierüber
«steht noch aus . Sobald sie ergänzen ist. wird hierzu wei¬
tere Verfügung ergeben.

Auch hierüber bleibt die Bestimmung «noch Vorbehal¬
ten ob von den gesammelten Eicheln und Roßkastanien an
die in der Umgebung des Waldes wohnenden Piehhailter
zur Befriedigung ihres wirtschaftlichen Bedarfs ahAege-
ben werden darf. , .

Bis zum 5. Januar 1917 ist wir anzuzeigen, welche
Mengen van Eicheln, Bücheckern ustd Roßkastanien 'ge¬
sammelt und welche Sammellöhne und sonstige Kosten
durchschnittlich je Hektoliter oder Doppelzentner der ver¬
schiedenen Früchte verausgabt worden find.

Diese Verfügung, von der . . . weitere Stucke beige¬
schlossen werdep. ist den in Frage kommenden Obertor,te-
reien zur Kenntnisnahmie und Beachtung und für schleuni¬
gen weiteren Verteilung an die beteiligten Fostichjutzbe-
amten sofort zuzustellen. . f

Etwa erwünschte weitere Stucke sind alsbald  bei
der Geheimen, Kanzlei meines Ministeriums anzujordern.

An die Königliche Regierung ist Marienwerde'r. Potsdam.
Brombörtz. Breslau . Magdeburg. Eüfurt, Hannover,
Hildesheim, Arnsberg , Cassel, Wiesbaden, Coblenz,

Köln- Trier und Aachen (unmittelbar ) .
Abschrift erhalten Eure Hochgeboren/Hochwohlgeboren

zur gefälligen Kenntnis mit dem Ersuchen, den Erlag durch
_ kostenlosen— Abdruck,in den gelesensten Tagesblatiern
Ihres Bezirks schleunigst zur Kennitnis der Veoolkerutig
zu bringen und zugleich in jeder anderen tunlichen Wetze
die waldbesitzenden Gemeinden und Privaten zu einer tat¬
kräftigen Beteiligung an dom Sammeln der Waldfruchre

^ D̂ie^Liefetungsbed-istgungen des Kriegsausschusissfür
pflanzliche und tierische Oele und Fette ünd der Bszugs-
vereinigung der deutschen Landwirte werde ich seinerzeit

^ ^ 50 Abdrucke für die Ländräte werden beigefügt. Wei¬
tere Stücke können bei der Geheimen Kanzler meines Mi¬
nisteriums angefordert werden. „

Mtmstelvisum für Landwirtschaft. Domänen»nd Forsten.
Frh . v. Schorlemer.

Bad Hamburg v. d. H.. den 25. 9. 1916.
Vorstehenden Erlaß veröffentliche ich mit dem Ersuchen

an die Gemeindebehörden und Privai -Forstbesitzer in ihren
Waldungen. Baumanlägen und Alleen die Sammlung der
genannten Waldfrüchie mit allen Kräften zu betreiben.
Die Königlichen Oberförster sind«für die Staaisforsten mi
befMderer Anweisung versehen ustd beauftragt worden,
das Sammeln der Daumfrüchte auch in den Gememde-
waldungeN möglichst zu' fördern. , ^

Die ist dem Erlasse genannten Abnehmer haben fol-

1 für Eicheln und Roßkastanien „die Bezugsveremi-
gu.ng der deutschen Landwirte". Berlin W. 35. Potsdamer
Straße Rr . 30;

/



IftrtaTse
T,rn üibrt 'ßen aovrb aui btic ä'njro ^ ctjen eTigofr̂Bcn« 5» est=

ordmung des Bu-ndesrats vom 14. September 1916 R . ffi.
58t S . 1027 ff) aufmerksam yeMaW , wcMach Bucheckern \.  a.
an den oben mutet 2 gena’nm'ten Kriessausschutz ubWlieferu

l̂1tb' Der Königliche LapMrt.
I . V.: v. Vernu s.

1,30 Mark,

1,10 „

Bekanntmachung
über die Festsetzung der Preise für Wild. Vom 17. September 1916.

Auf Grund der Verordnung über die Regelung der Wildpreife
vom 24 . August 1916 (Reichs-Gesetzbt. S . 959) und des 8 1 der
Bekanntmachung über die Errichtung eines KriegsernäyrungSamts
vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402) wird folgendes bestimmt:

I.
Auf Grund des § 1 der Verordnung vom 24. August 1916

(Reichs-Gesetzbl. S . 959 ) werden für den Großhandel mit Wild folgende
Preise festgesetzt:

1. bei Rehwild (mit Decke) für 0,5 Kilogramm .
2. bei Rot- und Damwild (mit Decke)für 0,5

Kilogarmm . .
3. bei Wildschweinen(mir Schwarte)

a)  bei Tieren imsGewichte bis zu 35 Kilogramm
einschlietzlich sür 0,5 Kilogramm . . .

b) bei Tieren über 35 Kilogramm sür
0,5 Kilogramm

4. bei Hasen
a)  mit Balg, das Stück
b) ohne Balg , das Stück .

5. bei wilden Kaninchen
a) mit Balg , das Stück . .
b) ohne Balg , das Stück .

6 . bei Fasanen
ai Hähne, das Stück
b) Hennen, da» Stück

5,25
4,95

1.50
1,40

4.50
3.50

Die gemäß § 4 der Verordnung über Regelung der Wildpreise
vom 24 . August 1916 «Reichs-Gesetzbl. S . 959) festgesetzten Höchst¬
preise sür die Abgabe im Kleinverkaufe dürfen folgende Sätze nicht
überschreiten:

1. bei Rehwild
a) sür Rücken und Keule (Ziemer und

Schlegel- sür 0.5 Kilogramm . . . . 2,oO Uicut,
b ) für Blatt oder Bug für 0,5 Kilogramm . 1,70 „
c) sür Ragout oder Kochfleisch sür 0,5 Kilo-

. . 0,90 „
2. bei Rot- und Damwild

a) für Rücken und Keule(Ziemer und Schlegel)
für 0,5 Kilogramm .2,10 „

b) für Blan oder Bug sür 0,5 Kilogramm . 1,50 „
c) sür Ragoul oder Kochfleisch sür 0,5 Kilo¬

gramm .
3. bei Wildschweinen
A.  bei Tieren bis zu 35 Kilogramm einschlietzlich

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)
für 0,5 Kilogramm.

b) für Blatt oder Bug sür 0,5 Kilogramm
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo¬

gramm . * •
B. bei Tieren über 35 Kilogramm

a) für Rücken und Keule(Ziemer und Schlegel)
für 0,5 Kilogramm.

b) sür Blatt oder Bug sür 0,5 Kilogramm
e) sür Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo¬

gramm . . . .
4. bei Hasen

a) mit Balg , das Stück.
b) ohne Balg , daS Stück. ö/‘ u

5. bei wilden Kaninchen
a) mit Balg , das Stück. 1)8U

0,70

2,50
1,80

1,00

2,00
1,50

1,00

6,00

»/
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Bei abweichender bex *3 »
Iher Verordnung über die Regelung der Wildprerfe vom 24 . August

1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 959 ) kann eine angrmesfene Änderung
dieser Sätze eintreten.1 III.

Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
> Die Bekanntmachung über die Festsetzung der Preise sür Wild
vom 30 . Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 851 » tritt mit dem
gleichen Tagen autzer Kraft.

Berlin , den 17. September 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungamts

von Batvcki.

Bad Homburg v. d. H., den 1. Oktober 1916.
Bekanntmachung.

Zur Ausführung des § 11, 12 und 13 der Verordnung des
Bundesrats über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1. 1b
(Reichs-Gesetzblatt S . 463, Kreisblakt Nr . 93) wird hiermit den
Umfang des Obertaunuskreises folgendes angeordnet:

§ 1.
Sowohl die Prüfung den Notwendigkeit der Anschaffung (§ 11

der Verordnung) als auch die Anfertigung der Bezugsscheinewird der
Gemeindebehörde des Wohnortes des Antragstellers übertragen.

ß2.
Die Bezugsscheine(Muster A)  sind von der Gemeinde zu beschaffen.
Die Bezugsscheine sind zum Teil den Gewerbetreibenden zu über¬

geben, zum Teil auf der Bürgermeisterei niederzulegen.
§ 3.

Die Ausstellung des Bezugsscheines ist bei der Gemeindebehöide
zu beantragen und zwar in der Art , datz der Antragsteller den oberen
Teil des Bezugsscheines selbst aussüllt und ihr dann der Vurger»
meisterei feines Wohnortes vorlegt oder einsendit.

8 4;
Der Bürgermeister hat zu prüfen:

1. ob der Antragsteller zu seiner Gemeinde gehört-
2. ob nach den von der Reichsbekleidungsstelle ausgestellten Grund-

sätzen die Notwendigkeit der Anschaffung vorliegt-
3. ob nicht von derselben Person innerhalb zu kurzer Zeit zu

viel Waren beansprucht werden.
Zur Prüfung der Frage zu 3 ist die Anlegung einer PersoNkN-

karte erforderlich, in die jede Ausfertigung eines Bezugsscheines ein¬
zutragen ist. Die Perfonenkarte ist bei der ersten Ausstellung eines
Bezugsscheines anzulegen und zwar UUt auf dkN dtMleN deS MMI-
lienhauvtes, aus dessen Rechnung die Anschaffung|ber Bekleidungs¬
stücke erfolgt. In die Personenkarte des Familienhauptes lind An¬
schaffungen sür alle Familienmitglieder einzutragen.

Beim Wegzug eines Familienhauptes ist die Personenkarte der
Bürgermeisterei des neuen Wohnortes zu übersenden.

Gleichzeitig mit der Eintragung in die Personenkarte haben die
Bürgermeister killt Warrnlistk zu führen. Die Warenliste M noch
sechs Warengattungen getrennt und mutz Auskunft Uber die Gelamt'
menge der Waren geben, über bte Bezugsscheine aussertigt worden
sind. Dis Nähere ergibt die der Warenliste vorgedrnckte Anleitung

iUD̂as ^ anatliche Endergebnis der Warenliste haben die Bürger¬
meister am Ende eines jeden Monats in eine Zusammenstellung em-

^ Eine Anzeige über daS monatliche Endergebnis ist pünktlich bis
zum2. jeden Monats— Laudratsamt hier— einzurelchen.

8 0.
Die Ausfertigung der Bezugsscheine erfolgt durch Orts - und

Zeitangabe und durch Abstempelung mii dem Gememdestegel. Die
Bezugsscheinesind alrdann dem Antragsteller zurückzugeben oder zu¬

rückzusenden. ^ ^
Die Gewerbetreibenden haben die Bezugsscheine entweder durch

Abschneiden der oberen rechten Ecke oder mittels Durchstreichensmit



Wer den Borschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt wird
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafen bis zu 15 000
Mark bestraft.

§ 9.
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung

im Kreisblatte de» Obertaunuskreises in Krait.
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.

Vorstehende Bekannlmackung bringe ich hiermit zur öffentlichen
Kenntnis.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen zu ihrer Durch¬
führung in der Gemeinde das Weitere veranlassen.

Die Formulare zu den Bezugsscheinen, sowie für
1. Personalkarten iß 4 der vorstehenden Bekanntmachung).
2. Warenliste iß 5 „ » „
3. Zusammstellung (§ 5 der „ ,,
4. Monatliche Anzeigen über ausgegebene Bezugsscheine |§ 5

der vorstehenden Bekanntmachung) sind den Herren Bürger¬
meistern bereits zugegangen.

Der Borsitzende des Kreis-Ausschusses.

Der Äünifllidje Landrat.
I . : von Bernus.

Bad Homburg v. d. H., den 27. September 1916.
Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 9.' Juni 1916V

K. A. 5757 ersuche ich die Magistrate der Städte und die Herren
Bürgermeister der Landgemeinden, die Nachweisung über die im Monat
September stattgehabten Schlachtungen nach dem übersandten Formular
bestimmt bis zum3. Oktober ds. Js. hierher einzureichen. Eine An¬
gabe über das Lebendgewicht der Tiere darf nicht fehlen.

Der Königliche Landrat.
I . B . : von B e rn us.

Bad Homburg v. d. H., den 29. September 1916.
Auf Anordnung des Herrn Landwirtschaftsministershat der König¬

liche Regierungs -Präsident zu Wiesbaden das am 16. Juni 1916
((. KreiSblatt Nr . 78) erlassene Verbot des Schlachtens von Mutter¬
kälbern durch Verfügung vom 24. d. Mts . aufgehoben.

Der Königl. Landrat.
I . V. : von B e r n u s.

Bad Homburg v. d. H., den 29 . September 1916.
Das Landesfleischamt hat angeordnet, dah alle verkäuflichen Schlacht

schweine von mehr als 80 kg Lebendgewicht nur an den BiehhandelS
verband verkauft werden dürfen und im Falle deS Verkaufes an die
Kreissammelstelle abgeliefert werden müffen.

Bad Homburg v. d. H., 2. 10. 1916.
Betrifft Obstbrschlagnahme.

Die Beschlagnahme der Zwetschen u. Pflaumen ist ausgehoben-
für Äpfel bleibt die Beschlagnahme mit der Maßgabe bestehen, baß
die Freigabeu. Ausfuhr vou Tasel-Aepfel» erfolgen darf, wenn keine
Wirtschaftsätzfelu. keine Schüttel-Aepsel von Tafelforten in Betracht
kommen.

Der Königliche Landrat.
I . V-: Setzepfandt.

Verodnnng.
Zur Ergänzung der Anordnung des Kreisausschuffe», betreffend

den Verkehr mit Auslandsmehl, vom 3. April 1916 (KreiSblatt Nr.
39) wird für den Bezirk deS Kommunalverbandes OberiaunuSkreis
folgende» bestimmt:

Die Vorschriften der Verordnung finden auf ausländisches der
Beschlagnahme nicht unterliegendes Brotgetreide, sowie auf daS aus
ausländischem Getreide im Jnlande hergestellte Mehl entsprechende
Anwendung.

Bei Brotgetreide ist in der zu erstattenden Anzeige anzugeben,
in welcher Mühle das Getreide vermahlen wird.

Diese Ergänzungs Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Bad Homburg v. d. H , den 23. September 1916.
Der Kreisansschuß des Obertaunuskreises.

I . B . von B e r n u s.

Landgräfl. Hess, coau
Landesbank

Homburg v . d. H.
Vorschüsse anf Wertpapiere :: Discontiernng von Wechseln.
Eröffnung von Conto-Correnten und provisionsfreien Checkrechnungen

Annahme von Spareinlagen.
An- und Verkauf von Wertpapieren , Checks und Wechseln

auf ausländische Plätze.

Aufbewahrung und Verwaltung ?on Wertpapieren und Wertsachen.
Vermietung von Safes  in unserer teuer - und ein¬

bruchssicheren Stahlkammer.
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